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§ 5
(1) Begründete Anträge auf Genehmigung sind von 

den Leitern der Betriebe und Einrichtungen erstmalig 
innerhalb von 8 Tagen nach Veröffentlichung der 
Listen an die hierzu Ermächtigten nach § 1 zu richten.

(2) Die Vorsitzenden der Wirtschaftsräte bei den 
Räten der Bezirke und der Plankommissionen bei den 
Räten der Kreise sowie die Hauptdirektoren der WB 
sind verpflichtet, monatlich an den Vorsitzenden des 
Volkswirtschaftsrates über die Erteilung von Genehmi
gungen unter Angabe des Engpaßmaterials, seiner 
Menge, des Verwendungszweckes und der Geltungs
dauer der Genehmigung zu berichten.

(3) Der zur Erteilung von Genehmigungen ermächtigte 
Stellvertreter des Vorsitzenden des Volkswirtschafts
rates ist berechtigt, auf Antrag der Minister, Staats
sekretäre und Leiter anderer zentraler staatlicher 
Organe, der Abteilungsleiter des Volkswirtschaftsrates 
bzw. der Vorsitzenden der Wirtschaftsräte bei den 
Räten der Bezirke allgemeine Genehmigungen für 
bestimmte Betriebe bzw. Verwendungszwecke zu 
erteilen.

§ 6
(1) Genehmigungen können unbefristet, befristet oder 

für die Erfüllung bestimmter zu bezeichnender Aufträge 
erteilt werden.

(2) Über Anträge auf Genehmigung ist durch die 
gemäß § 1 Ermächtigten innerhalb von 2 Wochen zu 
entscheiden.

(3) Im Falle der Nichterteilung einer Genehmigung, 
des Abzugs von Rohstoffen und Materialien durch die 
Staatlichen Kontore und Lenkungsorgane entsprechend 
§ 3 Buchst b oder der Ablehnung von Bestellungen 
bzw. vertraglicher Vereinbarungen durch die Lieferer 
ist der Abschluß von Verträgen im Verfahren vor dem 
Staatlichen Vertragsgericht nicht durchsetzbar. Vertrags
verletzungen, die auf die vorgenannten Fälle zurück
zuführen sind, sind als auf abgestimmten Weisungen 
gemäß § 38 Abs. 3 des Vertragsgesetzes beruhend zu 
behandeln.

§ 7
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die Be

stimmungen dieser Verordnung verstößt, kann mit 
einer Ordnungsstrafe bis zu 500 DM bestraft werden.

(2) In schweren Fällen erfolgt eine Bestrafung nach 
§ 9 der Verordnung vom 23. September 1948 über die 
Bestrafung von Verstößen gegen die Wirtschaftsordnung 
in der Fassung der Änderungsverordnung vom
29. Oktober 1953 (GBL S. 1077).

(3) Für den Erlaß von Ordnungsstrafbescheiden sind 
jeweils im Rahmen ihres Aufgabenbereiches die Leiter 
der zentralen Organe des Staatsapparates, die Vor
sitzenden der Wirtschaftsräte bei den Räten der Bezirke 
oder die Vorsitzenden der Plankommissionen bei den 
Räten der Kreise zuständig.

(4) Der zur Erteilung von Genehmigungen ermächtigte 
Stellvertreter des Vorsitzenden des Volkswirtschafts
rates kann Ordnungsstrafverfahren aus allen Fach
bereichen an sich ziehen und in diesen Fällen Ordnungs
strafbescheide selbst erlassen.

(5) Für die Durchführung des Ordnungsstrafverfah
rens und den Erlaß des Ordnungsstrafbescheides gelten 
im übrigen die Bestimmungen der Verordnung vom
3. Februar 1955 über die Festsetzung von Ordnungs
strafen und die Durchführung des Ordnungsstraf
verfahrens (GBl. I S. 128).

§ 8
Die Minister, Staatssekretäre und Leiter anderer 

zentraler staatlicher Organe, die Leiter der Abteilung 
des Volkswirtschaftsrates, die Vorsitzenden der Wirt
schaftsräte bei den Räten der Bezirke und der Plan
kommissionen bei den Räten der Kreise, die Haupt
direktoren der WB und die Leiter der Betriebe und 
Einrichtungen sind verpflichtet, in ihrem Bereich die 
Einhaltung der Bestimmungen dieser Verordnung zu 
sichern und die Durchführung zu kontrollieren.

§ 9
(1) Diese Verordnung tritt mit ihrer Verkündung in 

Kraft
(2) In den Listen volkswirtschaftlich besonders wich

tiger bzw. wichtiger Rohstoffe und Materialien wird das 
Inkrafttreten der Genehmigungspflicht im einzelnen 
verfügt.

Berlin, den 17. August 1961

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

Der Vorsitzende 
des Volkswirtschaffsrates 

S t o p h  N e u m a n n
Stellvertreter Minister

des Vorsitzenden 
des Ministerrates
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